
 

Stadt Sangerhausen  

 

  
 
 
 

 

Sangerhausen, 14.06.2021 
 

Beschlussvorlage BV/211/2021 07-730/149/3  
___________________________________________________________________ 

 

Erarbeiter: FD Tiefbauverwaltung Erstellt am: 11.06.2021 
  Status: öffentlich 
Einbringer: Oberbürgermeister 

 
 
Gegenstand: 
Antrag auf Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 KVG 
LSA in Höhe von 24.910,96 € für die Umverlegung des Versorgungskabels für Strom in 
der „Ottostraße„ in Oberröblingen 
 

Gesetzliche Grundlagen: 
 § 105 KVG KSA  
 
 
Verweisungen und -beratungen 

Gremium Beratung am: 

Verwaltungsleitungssitzung 16.06.2021 

Hauptausschuss 16.06.2021 

 
 
 
Begründung: 
 
Aufgrund mehrerer Störungen im Winter und des schlechten Allgemeinzustandes der 
Freileitung in der "Ottostraße" OT Oberröblingen beabsichtigen die Stadtwerke 
Sangerhausen, die Freileitung durch ein erdverlegtes Versorgungskabel zu ersetzen. 
 
Von der Maßnahme mitbetroffen ist die an den maroden, hölzernen Freileitungsmasten 
befestigte städtische Straßenbeleuchtung, welche auch einen sehr schlechten Zustand hat. 
Die Stadtwerke bieten der Stadt hierzu eine DIN-gerechte Beleuchtungsanlage in einer 
gemeinschaftlichen Baumaßnahme an. Die Holzmasten befinden sich in einem nicht mehr 
sicheren Zustand, sie müssten jedoch bei einer Nicht-Beteiligung der Stadt an der 
gemeinsamen Maßnahme in städtisches Eigentum übernommen werden (siehe Angebot 
Seite 2). Die Straßenbeleuchtung würde dann an den alten, maroden Holzmasten sowie 
zusätzlich noch über eine alte Freileitung betrieben werden. 
 
Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes muss die Stadt im nächsten Jahr die 
Beleuchtungsanlage zwangsweise erneuern. Die Gesamtkosten würden dann ca. 48.000 € 
betragen. Bei einer jetzt möglichen gemeinsamen Baumaßnahme, die ab Ende Juni 2021 
stattfinden soll, würde der Anteil für die Stadt 24.910,96 € betragen, das bedeutet eine 
Ersparnis von ca. 23.100,00 €. Ein Haushaltsansatz ist dafür im Jahr 2021 nicht vorhanden.    
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Finanzbedarf: 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  

Gesamtkosten:  24.910,96 €  

jährliche Folgekosten   

Produkt:  54511100 Straßenbeleuchtung 

Sachkonto:  07310000 Technische Anlagen 

Maßnahmenummer 545111M00010  

 
  
 
 
Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss stimmt den außerplanmäßigen Auszahlungen für die Neuerrichtung der 
Straßenbeleuchtung in der „Ottostraße“ Oberröblingen in Höhe von 24.910,96 € im  
 

 Produkt 54511100 - Straßenbeleuchtung,  

 Sachkonto 07310000 – Technische Anlagen, 

 Maßnahmenummer 541101M00010 zu. 
 
Die Deckung erfolgt aus dem  
 
• Produkt 54610100 – Parkplätze, 
• Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen, 
• Maßnahmenummer 546101M00007. 
 
 
 
 
Bemerkung: 
Veröffentlichung: 
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung 
 
 
 
Anlage/n 
Ottostraße_Angebot SWS 
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